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Für uns ist interessant, dass das höchste 
zulässige Gesamtgewicht bei zweiachsigen 
Omnibussen von 18 auf 19,5 t  und bei 
mehr als dreiachsigen Betonmisch-Kfz 
von 32 auf 36 t angehoben wird.

1.2 FÜHRERSCHEINGESETZ

13.3.2015
Mit der 12. Novelle zur Führerscheingesetz-
Durchführungsverordnung
wird auf Führerscheingebiet Gegenseitig-
keit mit Mazedonien festgeschrieben. 

Weiters wird für die Ausfolgung des Füh-
rerscheines auch ein Erste-Hilfe-Kurs der 
Österreichischen Wasserrettung aner-
kannt.

10.7.2015
16. Novelle zum Führerscheingesetz
Auf einige wichtige Bestimmungen wird 
eingegangen:

§ 1 Abs. 3 FSG bringt ergänzende Bestim-
mungen bzgl. der Ausnahme von den 3,5 t 
HG der Klasse B bei Rettungs- und Feuer-
wehr-Kfz auch für die Anhänger:

In diesem Fall darf jedenfalls ein leichter 
Anhänger gezogen werden. Ein anderer 
als leichter Anhänger darf gezogen wer-
den, sofern die höchste zulässige Ge-
samtmasse der Fahrzeugkombination 
5.500 kg nicht übersteigt. 

Besitzt der Inhaber der Bestätigung nach 
Z 3 auch die Klasse BE, darf mit einem 
Zugfahrzeug mit einer höchstzulässigen 
Gesamtmasse von nicht mehr als 5.500 
kg ein Anhänger mit einer höchstzuläs-
sigen Gesamtmasse von nicht mehr als 
3.500 kg gezogen werden.

§ 1 Abs. 3 (in Kraft mit 1.10.2015) Sonderregelungen betreffend LB für bestimmte Institutionen

Otto  
Normalverbraucher

Feuerwehr + Feuerwehr-FS
Feuerwehr ohne Feuerwehr-FS, anerkannte Rettungs-

organisationen, öffentl. Sicherheitsdienst

Klasse B max. 8 Plätze und
3,5 t hzG
(§ 2 Abs. 1 Z. 5 lit. a FSG)
(1. Satz)
(siehe zur Ergänzung auch die lit. b und c 
des § 2 Abs. 1 Z. 5 FSG)

alle Feuerwehr-FZG
unabhängig von Plätzen und hzG
(2. Satz)

alle FZG bis 5,5 t hzG
unabhängig von Plätzen, wenn die Lenker die im § 1 
Abs. 3 FSG genannten Voraussetzungen erfüllen 
(Bestätigung etc.)
(4. + 8. Satz)

Klasse BE Zugfahrzeug der Klasse B + (Sattel-) 
Anhänger mit hzG von nicht mehr als  
3,5 t (§ 2 Abs. 1 Z. 6 FSG) oder Code 79.06 
(§ 41a Abs. 3 iVm § 2 Abs. 3 FSG-DV)  
(1. Satz)

alle Feuerwehr-FZG der Klassen C, C1, 
D, D1 mit leichten und schweren 
Anhängern (soferne sie Feuerwehr-
fahrzeuge sind)
(3. Satz)

bei Bestätigung des Landesfeuerwehrkommandan-
ten oder der Rettungsorganisation gemäß Z. 3: 
Zugfahrzeug 5.500 kg + Anhänger  
3.500 kg (jeweils hzG)  
(7. Satz = 16. FSG-Novelle)

wie „Otto Normalverbraucher“ für Fahrzeuge des 
öffentlichen SD

Klasse B
+ Anhänger

leichte Anhänger und
schwere Anhänger, sofern hzG der 
FZG-Kombination 3,5 t nicht übersteigt 
oder mit Code 96 bis 4.250 kg der 
Kombination (§ 2 Abs. 2 Z. 2 lit. a und b FSG 
und § 2 Abs. 2 Z. 2 lit. c FSG iVm § 2 Abs. 3 
FSG-DV)  
(1. Satz)

nur leichte Anhänger mit Feuerwehr-
FZG der Klassen C, C1, D, D1 (2. Satz = 
Umkehrschluss)

schwere Anhänger nicht, da man dazu 
schon die Klasse BE + Feuerwehr-FS 
benötigt (siehe 3. Satz)

leichte Anhänger  
(5. Satz = 16. FSG-Novelle)

schwere Anhänger, wenn das hzG der Fahrzeug-
kombination 5.500 kg nicht überschreitet  
(6. Satz = 16. FSG-Novelle)

wie „Otto Normalverbraucher für Fahrzeuge des 
öffentlichen SD

§ 2 Abs. 1 Z 11 FSG
11. Klasse D1: Kraftwagen mit nicht 
mehr als 16 Plätzen für beförderte Per-
sonen außer dem Lenkerplatz mit ei-
ner höchsten Gesamtlänge von acht 
Metern und die zur Personenbeförde-
rung ausgelegt und gebaut sind

§ 2 Abs. 1 Z 11 (in Kraft mit 1.10.2015)
Klasse D1 – neue Formulierung

• Anpassung an die EU-FS-RL
• Abstellung auf die Bauart
• relevant für Wohnmobile über 3,5 t HG

Vergleiche

Vergleich zur Klasse B gem.   Vergleich zu Klassen C und C1
§ 2 Abs. 1 Z 5 FSG
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§ 2 Abs. 2 ZI FSG
§ 2 Abs. 2 Z 1 (in Kraft mit 1.10.2015)

Ziehen von Anhängern mit den Klassen
AM, A1, A2 und A

Rechtslage

 vor der 16. FSG-Novelle nach der 16. FSG-Novelle

 nur mit der Klasse A möglich nunmehr auch mit Klassen AM,
  A1 und A2 möglich

Widerspruch zu § 104 Abs. 5 KFG wurde beseitigt.

§ 20 Abs. 2 Z 4 lit. B FSG (in Kraft mit 1.10.2015)
Lenkberechtigungsumfang für die Klassen C und CE ab 18

 vor der 16. FSG-Novelle: nach der 16. FSG-Novelle:

 • Zweck der technischen Entwicklung • mit denen bei Reparatur- oder
 • bei Reparatur- und Wartungsarbeiten • Wartungsarbeiten Probefahrten
 • Probefahrten     ... auf der Straße gemacht werden
 • neue oder umgebaute FZG, die noch
 • nicht in Betrieb genommen sind

  die übrigen Ausnahmen müssen 
  gestrichen werden, weil keine    
  Deckung in der EU-FS-RL

  Achtung:  
  keine Übergangsbestimmung

Definition Richtlinie FSG
C1 nicht unter die Klassen D oder D1 fallende Kraftwagen, deren 

zulässige Gesamtmasse mehr als 3.500 kg, jedoch nicht mehr als 
7.500 kg beträgt und die zur Beförderung von nicht mehr als 8 
Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind; 
hinter Kraftwagen dieser Klasse darf ein Anhänger mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse von höchstens 750 kg mitgeführt werden.

Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 
3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg beträgt, und die nicht unter die 
Klasse D1 oder D fallen.

D1 Kraftwagen, die zur Beförderung von nicht mehr als 16 Personen 
außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind und deren 
Länge höchstens 8 m beträgt; hinter Kraftwagen dieser Klasse darf 
ein Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 
750 kg mitgeführt werden.

vor der 16. FSG-Novelle:
Kraftwagen mit mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Plätzen für 
beförderte Personen außer dem Lenkerplatz und mit einer höchsten 
Gesamtlänge von acht Metern

nach der 16. FSG-Novelle:
Kraftwagen mit nicht mehr als 16 Plätzen für beförderte Personen 
außer dem Lenkerplatz mit einer höchsten Gesamtlänge von acht 
Metern und die zur Personenbeförderung ausgelegt und gebaut sind
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